
242 Jugendgerichtsgesetz

hat die Aufgabe, sowohl die Errungenschaften der anti
faschistisch-demokratischen Ordnung zum Wohle des 
deutschen Volkes vor schädlichen Handlungen zu schüt
zen, als auch die Jugendlichen, die gegen die Gesetze 
verstoßen haben, zu vollwertigen Bürgern des demokra
tischen Staates zu erziehen. Dabei ist den Erziehungs
maßnahmen der Vorzug vor der Strafe einzuräumen 
und eine Strafe nur zu verhängen, wenn der Zweck 
des Gesetzes nicht anders zu erreichen ist.

Entsprechend ihrer hohen Verantwortung, die Eltern 
und Erziehungspflichtige gegenüber ihren Kindern und 
den ihnen anvertrauten jungen Menschen tragen, müs
sen sie bei einer Vernachlässigung ihrer Pflichten mit 
allem Nachdruck zur Rechenschaft gezogen werden. Die 
ganze Strenge unserer demokratischen Gesetze aber 
muß die Erwachsenen treffen, die in verantwortungs
loser Weise unsere Jugend zu Verbrechen verleiten. Die 
Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik 
hat daher dieses Jugendgerichtsgesetz beschlossen.

Erster Teil

VERFEHLUNGEN JUGENDLICHER 
UND IHRE RECHTSFOLGEN

ERSTER ABSCHNITT

Allgemeine  Vorschr i f ten  

— § 1
(1) Jugendlicher im Sinne dieses Gesetzes ist, wer 

über ѵжёНёЙгЬ äber noch nicht achtzehn Jahre alt ist.


